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A. Zurichten des Bauholzes. 
(Tafel 2.) 

Zum Behauen oder Beschlagen des Rundholzes wird der entrindete Stamm 
möglichst wagrecht auf zwei Zimmerböcke gelegt und an den Enden festgeklammert 
(Fig. 1, T. 2); durch den Mittelpunkt des Stammes wird sodann an den beiden, 
senkrecht abgeschnittenen Enden eine Lotrechte mit dem Senkel und eineWagrechte 
mit dem Winkeleisen vorgezeichnet. Diese Hilfslinien ermöglichen das Vorreißen 
eines quadratischen oder rechteckigen Querschnittes (Fig. 2a oder b,. T. 2) für 
den Balken, dessen Seitenflächen in je einer Ebene liegen. Nach dem Vorreißen 
des Balkenquerschnittes erfolgt das Abschnüren des Balkens, hiezu wird der Stamm 
so gewendet, daß zwei Balkenseitenflächen lotrecht liegen; diese werden dann 
am Stammumfange mit einer in eine Wasserfarbe (Rötel) getauchten Schnur be- 
zeichnet (abgeschnürt), indem man die Schnur längs der Linie ab und cd mäßig 
spannt, in der Mitte etwas emporhebt und an den Baumstamm aufschnellen läßt. 

Nun werden an den vertikal liegenden Balkenseitenflächen mit der Band- 
hacke (Fig. 3, T. XI) auf zirka 60 cm Entfernung bis nahe zum Schnurschlag 
reichende Kerben eingehauen, die zwischen den Kerben haftenden Schwarten grob 
abgehackt und endlich die ganze Fläche bis zum Schnurschlag mit dem Breitbeil 
(Fig. 4, T. XI) rein abgebeilt. Das Behauen der beiden anderen Seitenflächen ge- 
schieht auf dieselbe Weise, nur muß der Balken umgekantet werden, damit die 
zu behauenden Flächen vertikal zu liegen kommen. 

Ein nach vorstehendem behauener Balken wird „vollkantig‘ behauen 
genannt. 

Für untergeordnete Zwecke (Gerüstholz u. dgl.) wird das Rundholz zumeist 
nur auf zwei Seiten oder auch auf allen vier Seiten, jedoch ohne scharfe*Kanten, 
„waldkantig‘ behauen. 

Das größte Tragvermögen für einen aus Rundholz herzurichtenden recht- 
eckigen Balken erreicht man dann, wenn man das Verhältnis der Breite zur Höhe, 
b:h=5:T7 macht. Das gebräuchlichste Gevierte ist das mit dem Verhältnis 
b:h=3:4. Die Konstruktion dieser Querschnitte im Kreise ist in den Fig. 2« 
und 25, T. 2, dargestellt. 

Das Schneiden des Holzes zu Balken, Pfosten usw. erfolgt entweder 
maschinell in Sägewerken oder durch Handarbeit, indem der Stamm auf manns- 
hohe Gerüste festgeklammert und in der Richtung des Schnurschlages mit der Spalt- 
säge (Fig. 23, T. XI) von zwei Mann durchsägt wird. Hiebei steht ein Mann unter und 
ein Mann auf dem Gerüste. Beide ziehen die Säge längs der aufgeschnürten Linie in 
vertikaler Richtung so lange auf- und abwärts, bis der Schnitt durchgeführt ist. 

Kurze Stämme, die nicht übermäßig dick und nicht besonders ästig sind, 
können mit der Band- oder Waldhacke und mit hölzernen Keilen gespalten 
werden, wenn eine genaue Einhaltung gewisser Querschnitte nicht unbedingt 
nötig ist. 

Das Abbinden erfolgt zumeist am Zimmerplatze. Die zusammengehörigen 
Teile müssen dabei durch Einhacken oder Einbrennen von je gleichen Ziffern er- 
kenntlich gemacht werden, damit sie beim späteren Aufstellen oder Auf- 
schlagen des abgebundenen Zimmerwerkes, das erst auf der Baustelle erfolgt, 
leicht gefunden werden und eine Verwechslung ausgeschlossen bleibt. 

B. Holzverbindungen. 
Jede künstliche Zurichtung der Hölzer zum Zwecke ihrer Verbindung unter- 

einander heißt eine Holzverbindung. Die Art und Weise, wie die einzelnen Holz- 
verbindungen auszuführen sind, richtet sich selbstverständlich nach der Lage der 
Hölzer in den Konstruktionsteilen und der hiedurch bedingten Inanspruchnahme, 
d. h. ob dieselben gedrückt, gezogen oder gebogen werden. Darnach kann man


